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sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Char-
ta der Vereinten Nationen24, in der unter anderem festgelegt ist,
dass ein Staat keine einseitigen wirtschaftlichen, politischen
oder sonstigen Zwangsmaßnahmen gegen einen anderen Staat
anwenden oder deren Anwendung begünstigen darf, um von
ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner souveränen
Rechte zu erlangen,

eingedenk der in den einschlägigen Resolutionen, Regeln
und Bestimmungen der Vereinten Nationen und der Welthan-
delsorganisation enthaltenen allgemeinen Grundsätze zur Re-
gelung des internationalen Handelssystems und der Handels-
politik zu Gunsten der Entwicklung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/215 vom 22. De-
zember 1989, 46/210 vom 20. Dezember 1991, 48/168 vom
21. Dezember 1993, 50/96 vom 20. Dezember 1995, 52/181
vom 18. Dezember 1997, 54/200 vom 22. Dezember 1999,
56/179 vom 21. Dezember 2001 und 58/198 vom 23. De-
zember 2003,

ernsthaft besorgt darüber, dass sich die Anwendung ein-
seitiger wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen besonders nach-
teilig auf die Volkswirtschaft und die Entwicklungsanstren-
gungen der Entwicklungsländer auswirkt und einen allgemei-
nen negativen Einfluss auf die internationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit und auf die weltweiten Anstrengungen in
Richtung auf ein nichtdiskriminierendes und offenes multila-
terales Handelssystem hat,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs25;

2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, dringend wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um zu
verhindern, dass gegen Entwicklungsländer einseitige wirt-
schaftliche Zwangsmaßnahmen ergriffen werden, die von den
zuständigen Organen der Vereinten Nationen nicht genehmigt
wurden oder mit den in der Charta der Vereinten Nationen ent-
haltenen völkerrechtlichen Grundsätzen unvereinbar sind und
die gegen die wesentlichen Grundsätze des multilateralen
Handelssystems verstoßen;

3. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die An-
wendung derartiger Maßnahmen zu überwachen und die Aus-
wirkungen dieser Maßnahmen auf die betroffenen Länder, na-
mentlich auf ihren Handel und ihre Entwicklung, zu untersu-
chen;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 60/186

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 22. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/486/Add.2, Ziff. 7)26.

60/186. Internationales Finanzsystem und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/186 vom 20. De-
zember 2000 und 56/181 vom 21. Dezember 2001 mit dem Ti-
tel "Errichtung eines stärkeren und stabilen internationalen Fi-
nanzsystems, das den Prioritäten auf dem Gebiet des Wachs-
tums und der Entwicklung, insbesondere in den Entwicklungs-
ländern, und der Förderung wirtschaftlicher und sozialer
Gerechtigkeit Rechnung trägt" sowie auf ihre Resolutionen
57/241 vom 20. Dezember 2002, 58/202 vom 23. Dezember
2003 und 59/222 vom 22. Dezember 2004,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen27, ihre Resolution 56/210 B vom 9. Juli
2002, in der sie sich den von der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung verabschiedeten Konsens von
Monterrey28 und den Durchführungsplan des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannes-
burg")29 zu eigen machte,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
200530,

hervorhebend, dass das internationale Finanzsystem das
Wirtschaftswachstum weiter aufrechterhalten sowie eine
nachhaltige Entwicklung und die Beseitigung des Hungers und
der Armut fördern und dabei gleichzeitig die kohärente Mobi-
lisierung aller Quellen der Entwicklungsfinanzierung ermög-
lichen sollte, einschließlich innerstaatlicher Ressourcen, inter-
nationaler Investitionsströme, der öffentlichen Entwicklungs-
hilfe, der Erleichterung der Auslandsschuldenlast sowie eines
offenen, gerechten, regelgestützten, berechenbaren und nicht-
diskriminierenden globalen Handelssystems,

hervorhebend, wie wichtig das Bekenntnis zu einem soli-
den inländischen Finanzsektor ist, der einen wesentlichen Bei-
trag zu den nationalen Entwicklungsbemühungen leistet und
einen wichtigen Baustein einer entwicklungsfördernden inter-
nationalen Finanzarchitektur bildet,

sowie hervorhebend, dass eine gute Weltordnungspolitik
für die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung
grundlegend ist, in diesem Zusammenhang erneut darauf hin-
weisend, dass es wichtig ist, durch die Auseinandersetzung mit
den internationalen Finanz-, Handels-, Technologie- und In-
vestitionsmustern, die sich auf die Entwicklungsaussichten der
Entwicklungsländer auswirken, eine weltweite wirtschaftliche
Ordnungspolitik zu fördern, um ein dynamisches und förder-

24 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
25 A/60/226.
26 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 

27 Siehe Resolution 55/2.
28 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
29 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August - 4 September 2002 (United Nations pub-
lication, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
30 Siehe Resolution 60/1.
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liches internationales wirtschaftliches Umfeld sicherzustellen,
sowie erneut darauf hinweisend, dass die internationale Ge-
meinschaft zu diesem Zweck alle erforderlichen und geeigne-
ten Maßnahmen ergreifen sollte, namentlich die Gewährlei-
stung der Unterstützung von Struktur- und makroökonomi-
schen Reformen, eine umfassende Lösung des Problems der
Auslandsverschuldung und die Erweiterung des Marktzu-
gangs für Entwicklungsländer,

in Bekräftigung der Verpflichtung, die Mitwirkung der
Entwicklungsländer und der Transformationsländer an den
weltwirtschaftlichen Entscheidungs- und Normsetzungspro-
zessen auszuweiten und zu stärken, zu diesem Zweck beto-
nend, wie wichtig es ist, die Bemühungen um die Reform der
internationalen Finanzarchitektur fortzusetzen, und feststel-
lend, dass die Verbesserung der Mitsprache und Mitwirkung
der Entwicklungsländer und Transformationsländer in den
Bretton-Woods-Institutionen ein kontinuierliches Anliegen
bleibt,

anerkennend, wie dringend notwendig es ist, die Kohä-
renz, Lenkung und Konsistenz der internationalen Geld-, Fi-
nanz- und Handelssysteme zu verbessern, und wie wichtig es
ist, sicherzustellen, dass sie offen und fair sind und alle Länder
einschließen, damit sie die Anstrengungen ergänzen, die die
einzelnen Staaten auf dem Gebiet der Entwicklung unterneh-
men, um ein beständiges Wirtschaftswachstum und die Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu gewähr-
leisten,

betonend, dass eine zusätzliche stabile und berechenbare
Finanzierung notwendig ist, um den Entwicklungsländern bei
der Aufstellung von Investitionsplänen zur Erreichung der in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele behilflich zu sein,

in diesem Zusammenhang anerkennend, dass es sinnvoll
ist, innovative öffentliche, private, einheimische und auslän-
dische Finanzierungsquellen zu erschließen, die die aus tradi-
tionellen Finanzierungsquellen stammenden Mittel erhöhen
und ergänzen,

erneut erklärend, dass die Führungsrolle der Vereinten Na-
tionen bei der Entwicklungsförderung gestärkt werden muss,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs31;

2. stellt fest, dass weltweites Wirtschaftswachstum und
ein stabiles internationales Finanzsystem unter anderem die
Entwicklungsländer bei der Erreichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, unterstützen können, und betont, wie
wichtig kooperative Anstrengungen aller Länder und Institu-
tionen sind, um den Risiken finanzieller Instabilität zu begeg-
nen;

3. betont, dass das Wirtschaftswachstum weiter gestärkt
und aufrechterhalten werden sollte, und stellt fest, dass das
weltweite Wirtschaftswachstum vom Wirtschaftswachstum in

den einzelnen Ländern abhängt und dass die Verfolgung einer
soliden makroökonomischen Politik erheblich zur Neubele-
bung des Wirtschaftswachstums beitragen könnte;

4. bittet die Weltbank, den Internationalen Währungs-
fonds, die regionalen Entwicklungsbanken und die sonstigen
zuständigen Institutionen, im Einklang mit ihrem jeweiligen
Mandat die Entwicklungsdimensionen noch stärker in ihre
Strategien und Politiken einzubinden;

5. stellt fest, dass die Entwicklungsländer insgesamt
nach wie vor einen Nettoabfluss von Finanzmitteln zu ver-
zeichnen haben, und ersucht den Generalsekretär, in fortlau-
fender Zusammenarbeit mit den internationalen Finanzinstitu-
tionen und anderen zuständigen Organen die Gründe dafür in
seinem Bericht zu diesem Tagesordnungspunkt umfassend zu
analysieren;

6. unterstreicht, wie wichtig die Förderung der interna-
tionalen Finanzstabilität und eines nachhaltigen Wachstums
ist, und begrüßt die diesbezüglichen Anstrengungen des Inter-
nationalen Währungsfonds und des Forums für Finanzstabili-
tät sowie die Tatsache, dass der Internationale Währungs- und
Finanzausschuss geprüft hat, wie die Instrumente zur Förde-
rung der internationalen Finanzstabilität und zur Verbesserung
der Krisenprävention verfeinert werden können, unter ande-
rem durch eine ausgewogene Überwachung, namentlich auf
regionaler Ebene, und durch eine genauere Überwachung der
Kapitalmärkte und der Länder, die in struktureller und regio-
naler Hinsicht von Bedeutung sind, mit dem Ziel, unter ande-
rem Probleme und Gefahren frühzeitig zu erkennen und dabei
auch Schuldentragfähigkeitsanalysen einzusetzen, geeignete
grundsatzpolitische Maßnahmen zu fördern, eventuell finan-
zielle und andere Instrumente zur Verhinderung der Entste-
hung oder Ausbreitung von Finanzkrisen bereitzustellen und
die Transparenz makroökonomischer Daten und statistischer
Informationen über internationale Kapitalströme zu erhöhen;

7. unterstreicht außerdem, wie wichtig Anstrengungen
auf nationaler Ebene zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit
gegen finanzielle Risiken sind, betont in diesem Zusammen-
hang, wie wichtig es ist, die Schuldenlast eines Landes und sei-
ne Fähigkeit zum Schuldendienst bei der Verhütung wie auch
bei der Lösung von Krisen besser zu bewerten, und begrüßt die
laufenden Arbeiten des Internationalen Währungsfonds zur
Bewertung der Schuldentragfähigkeit;

8. bittet die entwickelten Länder, insbesondere die gro-
ßen Industrieländer, die Auswirkungen zu berücksichtigen,
die ihre makroökonomischen Politiken auf das Wachstum und
die Entwicklung auf internationaler Ebene haben;

9. erkennt an, dass die multilaterale Überwachung auch
weiterhin im Mittelpunkt der Krisenpräventionsmaßnahmen
stehen muss und dass diese Überwachung nicht nur auf krisen-
anfällige Länder, sondern auf die Stabilität des gesamten Sy-
stems gerichtet sein soll;

10. erklärt erneut, dass Maßnahmen zur Abfederung der
Auswirkungen übermäßiger Schwankungen der kurzfristigen
Kapitalströme und zur Verbesserung der Transparenz der Fi-
nanzströme und der Informationen darüber wichtig sind und
erwogen werden müssen;

31 A/60/163.
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11. nimmt Kenntnis von den Auswirkungen von Finanz-
krisen auf Entwicklungs- und Transformationsländer, unab-
hängig von ihrer Größe, beziehungsweise der Gefahr ihrer An-
steckung und begrüßt in diesem Zusammenhang die Anstren-
gungen, die die internationalen Finanzinstitutionen bei ihrer
Unterstützung für die Länder unternehmen, um ihre Palette
von Finanzfazilitäten und Finanzmitteln unter Einsatz eines
breiten Spektrums von Maßnahmen, nach Bedarf und soweit
angezeigt unter Berücksichtigung der Konjunkturzyklen so-
wie unter gebührender Beachtung eines soliden Finanzma-
nagements und der besonderen Umstände eines jeden Falles
fortlaufend anzupassen und so derartige Krisen rechtzeitig und
angemessen verhindern beziehungsweise darauf reagieren zu
können;

12. unterstreicht, wie wichtig wettbewerbsfähige und
allseits offene private und öffentliche Finanzmärkte sind, um
Ersparnisse zu mobilisieren und in produktive Investitionen zu
lenken und so einen wesentlichen Beitrag zu den nationalen
Entwicklungsbemühungen und zu einer entwicklungsfördern-
den internationalen Finanzarchitektur zu leisten;

13. bittet die internationalen Finanz- und Bankinstitutio-
nen, zu erwägen, die Mechanismen der Risikobewertung
transparenter zu gestalten, stellt fest, dass im Rahmen der vom
Privatsektor durchgeführten Bewertungen der hoheitlichen
Länderrisiken in größtmöglichem Umfang strenge, objektive
und transparente Parameter angewandt werden sollen, was
durch qualitativ hochwertige Daten und Analysen erleichtert
werden kann, und ermutigt die zuständigen Entwicklungsin-
stitutionen, namentlich die Handels- und Entwicklungskonfe-
renz der Vereinten Nationen, sich weiter mit dieser Frage, ein-
schließlich ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Entwick-
lungsaussichten von Entwicklungsländern, zu befassen;

14. unterstreicht die Bedeutung starker innerstaatlicher
Institutionen, wenn es darum geht, die Wirtschaftstätigkeit und
die Finanzstabilität mit dem Ziel der Herbeiführung von
Wachstum und Entwicklung zu fördern, unter anderem durch
eine solide makroökonomische Politik und durch Maßnahmen
zur Stärkung der regulatorischen Systeme des Unternehmens-,
Finanz- und Bankensektors, und unterstreicht außerdem, dass
internationale Kooperationsinitiativen auf diesen Gebieten den
Zufluss von Kapital in die Entwicklungsländer fördern sollen;

15. unterstreicht, dass die Frage der verbesserten Mit-
sprache der Entwicklungs- und Transformationsländer in den
Bretton-Woods-Institutionen von entscheidender Bedeutung
ist, betont, wie wichtig es ist, die laufenden Arbeiten zu dieser
Frage zu verstärken und dabei die Fortschritte im Rahmen der
Quotenüberprüfung durch den Internationalen Währungs-
fonds zu berücksichtigen, und bittet die Weltbank und den In-
ternationalen Währungsfonds, weiter Informationen zu dieser
Frage bereitzustellen und dabei auf die bestehenden Koopera-
tionsforen, einschließlich derjenigen unter Beteiligung von
Mitgliedstaaten, zurückzugreifen;

16. betont, dass es unerlässlich ist, eine wirksame und
ausgewogene Mitwirkung der Entwicklungsländer an der
Ausarbeitung finanzieller Normen und Regeln zu gewährlei-
sten, unterstreicht die Notwendigkeit, die freiwillige und stu-
fenweise Anwendung dieser Normen und Regeln als Beitrag

zur Verringerung der Anfälligkeit für Finanzkrisen und der
Ansteckungsgefahr sicherzustellen, und stellt fest, dass mehr
als einhundert Länder an einem gemeinsamen Programm der
Weltbank und des Internationalen Währungsfonds zur Bewer-
tung des Finanzsektors teilgenommen oder ihre Bereitschaft
zur Teilnahme daran erklärt haben32;

17. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag, Sonderzie-
hungsrechte für Entwicklungszwecke zuzuteilen, und ist der
Auffassung, dass jede Evaluierung der Zuteilung von Sonder-
ziehungsrechten in Übereinstimmung mit dem Übereinkom-
men über den Internationalen Währungsfonds und der gültigen
Geschäftsordnung des Fonds erfolgen muss, was die Berück-
sichtigung des weltweiten Bedarfs an Liquidität auf interna-
tionaler Ebene erfordert;

18. bittet die multilateralen und regionalen Entwick-
lungsbanken und Entwicklungsfonds, auch weiterhin eine ent-
scheidende Rolle bei der Deckung des Entwicklungsbedarfs
der Entwicklungs- und Transformationsländer zu spielen, so
auch nach Bedarf durch koordinierte Maßnahmen, und betont,
dass gestärkte regionale Entwicklungsbanken und subregiona-
le Finanzinstitutionen die nationalen und regionalen Entwick-
lungsanstrengungen mit flexibler finanzieller Unterstützung
flankieren und so die Eigenverantwortung und die Gesamtef-
fizienz steigern und zudem den Entwicklungsländern unter ih-
ren Mitgliedern als wichtige Quelle des Wissens und des Sach-
verstands dienen;

19. fordert die multilateralen Finanzinstitutionen auf,
sich weiter darum zu bemühen, bei der grundsatzpolitischen
Beratung und der Bereitstellung technischer Hilfe und finan-
zieller Unterstützung an die Mitgliedstaaten auf nationaler Ei-
genverantwortung beruhenden Reform- und Entwicklungs-
strategien zu folgen, den besonderen Erfordernissen und
Durchführungskapazitäten der Entwicklungs- und Transfor-
mationsländer gebührend Rechnung zu tragen und die negati-
ven Auswirkungen der Anpassungsprogramme auf die schwä-
cheren Gesellschaftsgruppen auf ein Mindestmaß zu reduzie-
ren und gleichzeitig zu bedenken, wie wichtig gleichstellungs-
orientierte Politiken und Strategien zu Gunsten der Beschäfti-
gung sowie zur Bekämpfung von Hunger und Armut sind;

20. betont, dass es in Anbetracht der negativen Auswir-
kungen unangemessener Politiken notwendig ist, die Stan-
dards der Unternehmensführung und der öffentlichen Verwal-
tung fortlaufend zu verbessern, namentlich in Bezug auf Rech-
nungslegung, Rechnungsprüfung und Maßnahmen zur Ge-
währleistung der Transparenz;

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

22. beschließt, den Unterpunkt "Internationales Finanz-
system und Entwicklung" unter dem Punkt "Fragen der ma-
kroökonomischen Politik" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

32 Siehe A/59/218 und Corr.1, Ziff. 15.
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